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geroefen, eimelne Rominationen faEen ju taffen. ®a aber
bie SRarle „Omnia" audi) in ber ©ctjroeig unb jmar non
ber ©t. ©aHet girma ©cßrniß ïjergefteUt roirb, fei
ißre ©rroäßnung nacßgeßolt, umfomeßr, aïs biefe SRarle
mit ber ßöcßften SluSzeicßnung in biefem ®enre, bem
fäcßfifcßen ©taatspreiS, auêge^eicbjnet murbe.

©S ließe ftd^ nocß oieleë fagen unb baS Refprocßene
meiter ausführen, um für bie Qntereffenten nußbringen»
ber p macßen, bocß gebietet ber Raummangel beS RtatteS
©cßluß. dagegen ift bie Rebaltion gerne bereit, Sin»

fragen über biefeS ober jenes SRaterial unb Rerfaßren
bem Rorrefponbenten jur eingeßenberen bireften Reant»
mortung an ben 'Knfragefteller ju übermitteln, unb zroar
loftenloS, foroeit eS fid) meßt um SluSlagen für befonbere
©rßebungen ßanbelt.

Stante&eitriige an txiiiiiroerfisleörlinge.
®er Rerbanb glarnetifcßer ©eroerbeoeteine rietet

gemeinfcßaftlicß mit ber ©emeinnüßigen ©efeEfcßaft, ber
SeßrlingSprüfungSlommiffion unb bem SeßrüngSpatro»
nate an ben ReglerungSrat p fianbect beS SanbrateS
baS ©efueß:

„@S fei bem SebrlingSpatronat pr Unterftüßung
armer Knaben unb SRäbcßen pr ©rmöcdicßung ber @r»

letnung eineS ftanbroerleS nom ßoßen Sanbrat ein jäßr»
ließer Reitrag non 1500 gr. p beroiEtgen."

©inen SRemorialSantrag, ben bie glarnertfcßen @e=

roerbeoereine im S)ejember 1909 einreichten, um p er»

reicßen, baß obiges ©efueß auf gefeßlicßem SBege oer»
roirllicßt œerbe, ift non ber SanbSgemeinbe 19i0 non
einer ganz Meinen SReßrßeit mit ber Regrünbung ab»

geleßnt morben, bie ©acße fei nocß meßt fprucßreif. 3ur
Regrünbung beS nun an ben RegierungSrat roieberßolt
gerichteten ©efucßeS, roelcßen ©cßrttt bie SDelegiertenner»
fammlung beS RetbanbeS glarnerifcßer ©eraerbenereine
1911 befcßloffen ßat, mirb zunäcßft bie Sfcatfacße an»

gefüßrt, baß fidj im glarnerifcßen ©emerbe feit Saßren
ein immer größer merbenber SRangel an Seßrlingen,
namentlich beS männlichen ©efcßlecßteS, fühlbar macße.

®aS lantonale SeßrltngSpatronat tonnte in ben leßten
brei Sahren burcßfcßnittlicß 19 bis 20 ©efucßen feitenS
ber £>anbroerlSmeifter (im Süßte 1911/12 fogar 29 @e=

fuchen) nicht entfprecßen. ®tefer Übelftanb ift, heißt eS

in ber ©ingabe, außer ber 3uroenbung ^ anbern als
ben ^anbroerfet berufen, nicht pm mtnbeften ber SRittel»

lofigtett ber betreffenben ©Itern, bie fie baran ßtnbert,
ihren ©oßn ober Socßter einen eigenen Reruf erlernen

p taffen, ppfdjreiben. SDerfelbe lönnte aber baburch
gehoben roerben, baß ©ößne ober Söcßter roirflich armer
©Item mehr bem |>anbroert pgefüßrt mürben, inbem
buret) fiaatliche ©tipenbten für bie betreffenben ©Item
eine ©ntlaftung, menigftenS eines SeilS beS SeßrgelbeS,
eintreten foEte. @S gibt auch eine SRenge ©ttern, bie

auf ben Rerbienft ihrer auS ber ©cßule entlaffenen
Änaben unb SRäbcßen angeroiefen finb, unb für foleße
Seute ift eS unmöglich, ihre Einher aus eigenen SRitteln
irgenb ein fpanbroerf erlernen p laffen.

©ine bezügliche Unterftüßung bureß bie Slrmenpflege,
bie bem ©efueße gegenüber oieEetcßt angeführt roerben
lönnte, läme nur armengenöffigen gamilien ju. Slucß
ift eS nidjt jebermannS ©acße, bie Armenpflege in Sin»

fprueß zu nehmen. 3ur Unterftüßung bebüeftiger Rürger
befteßen nic^t in aflen ©emetnben gonbs ober fie finb
Zum oorneßerein für anbere 3®2de beftimmt. Sn ben
Saßren 1908—1912 ßat bie ©emetnnüßige ©efeEfcßaft
feßon gegen 400 ffr. für Unterftüßung an arme Seßr»
linge ausgerichtet. ®te oon prioater ©eite zum 3®ede
geleifteten Reiträge finb letber roieber ausgeblieben. ®ie

©uboention beS lantonalen ©eroerbeoerbanbeS an baS

SeßrtingSpotronat im Retrage oon 50 ffranlen reießt
meßt roeit.

9Rit bem im ©efueß geroünfcßten Reitrag oon 1500
granten lönnte bie ^ßatronatslommiffion, roelcße bie ge»

gebene Snftitution für ben 3ed ifi, naeß einer ge»

maeßten ©tatiftil oorberßanb, baS beißt für bte näcßften
Saßre, fämtlicße um ©tipenbien fieß beroerbenben Seßr»

linge unb Seßrtödßter unterftüßen. ©rfaßrungSgemäß
finb eS jeroeilen 20 bis 30 bebürftige junge Seute, bie
fieß um Unterßüßung beroerben, unb benen jäßrlidß je
50 — 70 ffranlen ausgerichtet roerben foEten. ®aS
patronat ßätte bte Slufgabe, jeben einzelnen ffaE zu
prüfen unb nur roirllih armen ©efucßfteflern foleße
©tipenbien auszurichten, beren .ßöße oon ißm zu be=

ftimmen roäre. 2lucß läge eS in feinet Slufgabe, bie
Reroerber roäßrenb ber ganzen Seßrzeit zu beauffidjtigen
unb ©nbe jeben SaßreS bem Sanbrat über Stätigleit
unb Rerroenbung ber ©elber Rericßt zu erftatten. ©ti»
penbienbereeßtigt roären aueß foleße junge Seute, bie ißre
Seßrzeit außerhalb beS Cantons abfoloieten.

®ie ©uboentionierung foflte oorläußg oerfucßSroeife
gefdßeßen unb fpäter je naeß ben gemachten ©rfaßrungen
gefeßlidß geregelt roerben. ®ie ©efucßfteEer ertnnern
baran, roie in anbern Äantonen — Rem, ffretburg,
Reuenbug, ©enf, 3äric£), Rafel, @t. ©aüen ufro. —
bie Snftitution ber Unterftüßung bebürftiger tnteEigenter
junger Seute buteß ben ©taat feßon feit Süßten befteßt.
@S fei nicßtS UnbiEigeS, roaS mit bem ©efueß erftrebt
roirb. ®te SeßramtSlanbibaten unb SanbroirtfcßaftS»
fdßüler ßaben baS ©eroünfcßte feßon längft. 3ubem habe
baS Sanb ein eigenes, großes Sntereffe baran, um bie

©rzteßung eines gefunben, leiftungSfäßigen Çanbroerler»
fianbeS beforgt zu fein, trägt ber fpanbroerler» unb ®e=

roerbeftanb boeß nteßt zum roenigften zur ©rßaltung
eines gefunben ©taatSroefenS bei. ®ie Rotroenbigleit
unb SBünfdßbarleit ber 3luSricßtung oon ©tipenbien an
bebürftige ^anbroerlerleßrlinge feßeint beSßalb zur ©enüge
begrünbet.

^olibcticßt aus ©cßSniS (©t. ©aEen). ®ie zur
öffentlichen Rerfteigerung gebradßten 375 m' fteßenbeS
Rucßen», ©feßen» unb 3lßornßotz in 10 Slbteilungen ber
DrtSgemeinbe galt burd)roegS ben SlnfcßlagpretS ber
SEßalblommiffion.

Rom bapetifeßen ^oljmarït. 9Ran feßreibt ben

„9R. R. R." auS Sacßfreifen : ®er Rerlauf ber leßten
Runbßolzoerläufe roar für bie Eßalbbefißer im aEgemeinen
günftig, roenn aueß oereinzelt bie ®ajen, bie übrigens,
bem Rorjaßr gegenüber, erßößt rourben, nießt erreießt
roorben finb. ®ie geringeren ©ortimente, roie fßapier»,
©ruben» unb ©cßroeüenßölzer, rourben übrigens am beften
bewertet. Rei einem Rerlauf in Ramberg erlöfte baS

fforftamt Rurgroinbßeim für 2200 m' Rabelftammßolz
113%, baSfelbe fforftamt, 9lffefforbezirl, für 1500 m®

beSgl. 107 °/o, baS gorftamt Sorcßßeim für 1200
beSgl. 106 o/o, baS gorftamt ©cßlüffelfelb für 2700
beSgl. 108 o/o, baS fforftamt SRatneci für 2300 m' beSgl.
103-'/iO/o, baS fforftamt ©cßeßttß für 2000 m' beSgl.
IO4V2O/0 ber Sapen. Sm mittelfränlifdßen gorftamt
SlnSba^ erlöften 2000 Rm. tpapierßolz 1. ftl. 10,50 9RI.

(îaje 10 SRI.), 2. RL 8,40 SRI. (8 SRI.). Sm feßroä»

bifdßen gorftamt SBelben rourben 3600 Rm. ßcßteneS

Rapierßolz, baS mit 9,60 SRI. eingefcßäßt roar, mit
10,75 SRI. bewertet. Über ben Slbfaß uon Rrettroare
roirb anbauernb gellagt, unb eS ooEzießt fieß weitere
Slbbrödetung ber SBerte, oßne baß jebodß babureß bie
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gewesen, ein»elne Nomìnationen fallen zu lassen. Da aber
die Marke „Omnia" auch in der Schweiz und zwar von
der St. Galler Firma H. Schwitz hergestellt wird, sei

ihre Erwähnung nachgeholt, umsomehr, als diese Marke
mit der höchsten Auszeichnung in diesem Genre, dem
sächsischen Staatspreis, ausgezeichnet wurde.

Es ließe sich noch vieles sagen und das Besprochene
weiter ausführen, um für die Interessenten nutzbringen-
der zu machen, doch gebietet der Raummangel des Blattes
Schluß. Dagegen ist die Redaktion gerne bereit. An-
fragen über dieses oder jenes Material und Verfahren
dem Korrespondenten zur eingehenderen direkten Beant-
wortung an den Anfragesteller zu übermitteln, und zwar
kostenlos, soweit es sich nicht um Auslagen für besondere
Erhebungen handelt.

SMtsMräge m HmdimkslehrliiW.
Der Verband glarnerischer Gewerbevereine richtet

gemeinschaftlich mit der Gemeinnützigen Gesellschaft, der
Lehrlingsprüfungskommission und dem Lehrlingspatro-
nate an den Regierungsrat zu Hand m des Landrates
das Gesuch:

„Es sei dem Lehrlingspatronat zur Unterstützung
armer Knaben und Mädchen zur Ermöalichung der Er-
lernung eines Handwerkes vom hohen Landrat ein jähr-
licher Beitrag von 1500 Fr. zu bewilligen."

Einen Memorialsantrag, den die glarnerischen Ge-
werbevereine im Dezember 1909 einreichten, um zu er-
reichen, daß obiges Gesuch auf gesetzlichem Wege ver-
wirklicht werde, ist von der Landsgemeinde 1910 von
einer ganz kleinen Mehrheit mit der Begründung ab-
gelehnt worden, die Sache sei noch nicht spruchreif. Zur
Begründung des nun an den Regierungsrat wiederholt
gerichteten Gesuches, welchen Schritt die Delegiertenver-
sammlung des Verbandes glarnerischer Gewerbevereine
1911 beschlossen hat, wird zunächst die Tatsache an-
geführt, daß sich im glarnerischen Gewerbe seit Jahren
ein immer größer werdender Mangel an Lehrlingen,
namentlich des männlichen Geschlechtes, fühlbar mache.

Das kantonale Lehrlingspatronat konnte in den letzten
drei Jahren durchschnittlich 19 bis 20 Gesuchen seitens
der Handwerksmeister (im Jahre 1911/12 sogar 29 Ge-
suchen) nicht entsprechen. Dieser Übelstand ist, heißt es

in der Eingabe, außer der Zuwendung zu andern als
den Handwerkerberufen, nicht zum mindesten der Mittel-
losigkeit der betreffenden Eltern, die sie daran hindert,
ihren Sohn oder Tochter einen eigenen Beruf erlernen
zu lassen, zuzuschreiben. Derselbe könnte aber dadurch
gehoben werden, daß Söhne oder Töchter wirklich armer
Eltern mehr dem Handwerk zugeführt würden, indem
durch staatliche Stipendien für die betreffenden Eltern
eine Entlastung, wenigstens eines Teils des Lehrgeldes,
eintreten sollte. Es gibt auch eine Menge Eltern, die

auf den Verdienst ihrer aus der Schule entlassenen
Knaben und Mädchen angewiesen sind, und für solche
Leute ist es unmöglich, ihre Kinder aus eigenen Mitteln
irgend ein Handwerk erlernen zu lassen.

Eine bezügliche Unterstützung durch die Armenpflege,
die dem Gesuche gegenüber vielleicht angeführt werden
könnte, käme nur armengenössigen Familien zu. Auch
ist es nicht jedermanns Sache, die Armenpflege in An-
spruch zu nehmen. Zur Unterstützung bedürftiger Bürger
bestehen nicht in allen Gemeinden Fonds oder sie sind
zum vorneherein für andere Zwecke bestimmt. In den
Jahren 1908—1912 hat die Gemeinnützige Gesellschaft
schon gegen 400 Fr. für Unterstützung an arme Lehr-
linge ausgerichtet. Die von privater Seite zum Zwecke
geleisteten Beiträge sind leider wieder ausgeblieben. Die

Subvention des kantonalen Gewerbeverbandes an das
Lehrlingspotronat im Betrage von 50 Franken reicht
nicht weit.

Mit dem im Gesuch gewünschten Beitrag von 1500
Franken könnte die Patronatskommiffion, welche die ge-
gebene Institution für den Zweck ist, nach einer ge-
machten Statistik vorderhand, das heißt für die nächsten
Jahre, sämtliche um Stipendien sich bewerbenden Lehr-
linge und Lehrtöchter unterstützen. Erfahrungsgemäß
sind es jeweilen 20 bis 30 bedürftige junge Leute, die
sich um Unterstützung bewerben, und denen jährlich je
50 — 70 Franken ausgerichtet werden sollten. Das
Patronat hätte die Aufgabe, jeden einzelnen Fall zu
prüfen und nur wirklich armen Gesuchstellern solche

Stipendien auszurichten, deren Höhe von ihm zu be-

stimmen wäre. Auch läge es in seiner Aufgabe, die
Bewerber während der ganzen Lehrzeit zu beaufsichtigen
und Ende jeden Jahres dem Landrat über Tätigkeit
und Verwendung der Gelder Bericht zu erstatten. Sti-
pendienberechtigt wären auch solche junge Leute, die ihre
Lehrzeit außerhalb des Kantons absolvieren.

Die Subventionierung sollte vorläufig versuchsweise
geschehen und später je nach den gemachten Erfahrungen
gesetzlich geregelt werden. Die Gesuchsteller erinnern
daran, wie in andern Kantonen — Bern, Freiburg,
Neuenbug, Genf, Zürich, Basel, St. Gallen usw. —
die Institution der Unterstützung bedürftiger intelligenter
junger Leute durch den Staat schon seit Jahren besteht.
Es sei nichts Unbilliges, was mit dem Gesuch erstrebt
wird. Die Lehramtskandidaten und Landwirtschafts-
schüler haben das Gewünschte schon längst. Zudem habe
das Land ein eigenes, großes Interesse daran, um die

Erziehung eines gesunden, leistungsfähigen Handwerker-
standes besorgt zu sein, trägt der Handwerker- und Ge-
werbestand doch nicht zum wenigsten zur Erhaltung
eines gesunden Staatswesens bei. Die Notwendigkeit
und Wünschbarkeit der Ausrichtung von Stipendien an
bedürftige Handwerkerlehrlinge scheint deshalb zur Genüge
begründet.

Holz-Marktberichte.
Holzbericht aus Schanis (St. Gallen). Die zur

öffentlichen Versteigerung gebrachten 375 na° stehendes
Buchen-, Eschen- und Ahornholz in 10 Abteilungen der
Ortsgemeinde galt durchwegs den Anschlagpreis der
Waldkommiffion.

Vom bayerischen Holzmarkt. Man schreibt den

„M. N. N." aus Fachkreisen: Der Verlauf der letzten

Rundholzverkäufe war für die Waldbesitzer im allgemeinen
günstig, wenn auch vereinzelt die Taxen, die übrigens,
dem Vorjahr gegenüber, erhöht wurden, nicht erreicht
worden sind. Die geringeren Sortimente, wie Papier-,
Gruben- und Schwellenhölzer, wurden übrigens am besten
bewertet. Bei einem Verkauf in Bamberg erlöste das

Forstamt Burgwindheim für 2200 m" Nadelstammholz
113°/«, dasselbe Forstamt, Asfffforbezirk, für 1500
desgl. 107°/«, das Forstamt Forchheim für 1200
desgl. 106°/«. das Forstamt Schlüffelfeld für 2700
desgl. 108°/«, das Forstamt Matneck für 2300 m° desgl.
1032/4°/«, das Forstamt Scheßlitz für 2000 desgl.
104>/2°/o der Taxen. Im mittelfränkischen Forstamt
Ansbach erlösten 2000 Rm. Papierholz 1. Kl. 10,50 Mk.
(Taxe 10 Mk.). 2. Kl. 8,40 Mk. (8 Mk.). Im schwä-
bischen Forstamt Melden wurden 3600 Rm. fichtenes
Papierholz, das mit 9.60 Mk. eingeschätzt war, mit
10,75 Mk. bewertet. Über den Absatz von Brettware
wird andauernd geklagt, und es vollzieht sich weitere
Avbröckelung der Werte, ohne daß jedoch dadurch die
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